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Die sch~iftliche parlamentarische Anfrage Nr. 4978/J-NR/90, 
betreffend Generallizenz für eine Computerfirma, die die 
Abgeordneten Mag. PRAXMARER und Genossen am 6. Februar 1990 
an mich richteten, beehre ich mich wie folgt zu beantworten: 

ad 1) bis 3) 

Generallizenzen haben den Vorteil, daß alle österreichischen 
Schulen das Softwarepaket einsetzen können. Werden General­
lizenzen käuflich erworben, so wird selbstverständlich eine 
Ausschreibung bzw. eine öffentliche Ausschreibung durchge­
führt. 

Im Falle der MESONIC-Software hat es keine Ausschreibung 
gegeben, da diese Generallizenz kostenlos zur Verfügung 
gestellt wurde. 

ad 4) bis 6) 
Primär wird dieses Programmpaket an den BMS und BHS einge­
setzt. Durch die oben genannte Erweiterung des Einsatz­
rechtes wurde die kostenlose Verwendung auch den öster­
reichischen Berufsschulen ermöglicht. 
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ad 7) 
In dem gegenst~ndlichen Vertrag wurde fUr Updates, Verbes~ 

serungen und Neuentwicklungen ein j~hr1iches Entgelt verein­
bart, das den Wartungskosten eines MESONIC-Anwenders von 
Einzelplatzprogrammen gemäß den Wartungsbestimmungen der 
MESONIC-GesmbH entspricht. FUr das Jahr 1989 beliefen sich 
die gesamten Wartungs kosten dafUr auf S 48.096,-- (ink1. 
20 % USt). 
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